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Im Fall der Abrechnungsreife kann der Vermieter offene Nebenkostenvorauszahlungen nicht mehr klageweise geltend
machen. Er ist aus GrÃ¼nden der Nachvollziehbarkeit der Rechnungslegung gehalten, in die Betriebskostenabrechnung
nur die tatsÃ¤chlichen Leistungen (â€žIst-VorschÃ¼sseâ€œ) einzustellen. Eine Klage ist auf das Gesamtsaldo umzustellen. (OLG
Rostock, Urteil vom 12.03.2007, IMR 2007, 177)

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 25 April, 2024, 17:58


